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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION

vom 27. Juli 1998

zur Änderung der Entscheidung 98/372/EG zur Festlegung der Veterinärbedin-
gungen und Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von lebenden Rindern
und Schweinen aus bestimmten europäischen Ländern unter Berücksichtigung

bestimmter Aspekte in bezug auf Kroatien und die Tschechische Republik

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(1998) 2239)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(98/505/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 72/462/EWG des Rates vom
12. Dezember 1972 zur Regelung tierseuchenrechtlicher
und gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von
Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen, von frischem
Fleisch oder von Fleischerzeugnissen aus Drittländern (1),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/79/EG (2), insbe-
sondere auf die Artikel 6, 8 und 11,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit der Entscheidung 98/372/EG der Kommission (3)
wurden die Veterinärbedingungen und Veterinärbeschei-
nigungen für die Einfuhr von lebenden Rindern und
Schweinen aus bestimmten europäischen Ländern festge-
legt.

Aufgrund von Problemen mit den Veterinärkontrollen
wurden von der Europäischen Gemeinschaft für
bestimmte Gebiete Kroatiens Gesundheitsbeschrän-
kungen eingeführt.

Ein kürzlich erfolgter Besuch von Veterinärsachverstän-
digen der Gemeinschaft in Kroatien hat gezeigt, daß die
dortigen tierärztlichen Kontrollstellen das gesamte Land
ausreichend überwachen.

Die Einfuhr von lebenden Rindern sollte daher aus ganz
Kroatien zugelassen werden.

Die von Kroatien hinsichtlich der Rindertuberkulose und
der Brucellose gebotenen Garantien können nicht als
gleichwertig mit dem Gesundheitsstatus der Gemein-
schaftsbestände angesehen werden, die amtlich anerkannt
seuchenfrei sind.

Die Veterinärbedingungen und Veterinärbescheinigungen
müssen an die Tiergesundheitslage des betreffenden
Drittlands angepaßt sein. Für die Einfuhr von Rindern
aus Kroatien sollten zusätzliche Garantien hinsichtlich
Tuberkulose und Brucellose gefordert werden. Diese
zusätzlichen Garantien sind je nach Entwicklung der Lage
erneut zu prüfen.

1997 sind in einigen Bezirken der Tschechischen Repu-
blik Seuchenausbrüche bei Hausschweinen bestätigt
worden.

Im Anschluß an die von den tschechischen Behörden
getroffenen Maßnahmen hat sich die Seuchenlage in den
Hausschweinbetrieben verbessert; seit Juni 1997 sind
keine neuen Fälle aufgetreten.

Es gilt, die Angaben über die Gebiete, in denen bei der
Wildschweinpopulation Fälle von klassischer Schweine-
pest aufgetreten sind, an die derzeitige Lage anzupassen.

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Entscheidung 98/372/EG wird wie folgt geändert:

1. Anhang I wird durch den Anhang I der vorliegenden
Entscheidung ersetzt.

2. Anhang II wird durch den Anhang II der vorliegenden
Entscheidung ersetzt.

3. Anhang IV wird durch den Anhang III der vorlie-
genden Entscheidung ersetzt.

(1) ABl. L 302 vom 31. 12. 1972, S. 28.
(2) ABl. L 24 vom 30. 1. 1998, S. 31.
(3) ABl. L 170 vom 16. 6. 1998, S. 34.
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Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 27. Juli 1998

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG II

„ANHANG II

TIERGESUNDHEITSGARANTIEN FÜR DIE GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG — LEBENDE TIERE

Land Code

Rinder

Zucht- u. Nutzrinder

BM (1) ZG (2)

Schlachtrinder

BM (1) ZG (2)

Schweine

Zucht- u. Nutzschweine

BM (1) ZG (2)

Schlachtschweine

BM (1) ZG (2)

ALBANIEN (3) AL — — — —

BOSNIEN-
HERZEGOWINA (3)

BA — — — —

BULGARIEN BG — — — —

BG-1 A B — —

BG-2 — — — —

BELARUS (3) BY — — — —

TSCHECHISCHE
REPUBLIK

CZ A B — —

CZ-1 A B C D

CZ-2 A B — —

ESTLAND (3) EE A (3) B (3) — —

FÖDERATIVE
REPUBLIK
JUGOSLAWIEN

FY — — — —

FY-1 — — — —

FY-2 — — —

KROATIEN HR A d B — —

UNGARN HU A B C D

LITAUEN (3) LI A (3) B (3) — —

LETTLAND (3) LV A (3) B (3) — —

EHEMALIGE
JUGOSLAWISCHE
REPUBLIK
MAZEDONIEN

MK — — — —

POLEN PL A B — —

RUMÄNIEN RO A B — —

RUSSLAND (3) RU — — — —

SLOWENIEN SI A B — —

SLOWAKISCHE
REPUBLIK

SK A B — —
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(1) BM: auszufüllendes Bescheinigungsmuster. Die Buchstaben A, B, C, D . . . in der Tabelle geben an, welches Muster der in Anhang III festgelegten Tierge-
sundheitsbescheinigungen gemäß Artikel 2 der Entscheidung 98/372/EG für die einzelnen Tierkategorien und Herkunftsländer zu verwenden ist. Ein
Gedankenstrich bedeutet, daß die Einfuhr unzulässig ist.

(2) ZG: Zusätzliche Garantien. Die Buchstaben a, b, c, d . . . in der Tabelle geben an, welche zusätzlichen Garantien das Ausfuhrland gemäß Anhang IV geben
muß. Das Ausfuhrland muß diese zusätzlichen Garantien in Abschnitt VI der in Anhang III festgelegten Tiergesundheitsbescheinigungen eintragen.

(3) Die Einfuhr von Hausrindern und Hausschweinen ist unzulässig, da die Europäische Kommission den vom Ausfuhrland vorgelegten Rückstandskontroll-
plan nicht genehmigt hat.“
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ANHANG III

„ANHANG IV

Zusätzliche Garantieanforderungen, die das Ausfuhrland in Anwendung von Artikel 2 Absatz 2 erfüllen muß,
wenn sie nach Anhang II verlangt werden:

a) Die unter diese Bescheinigung fallenden Tiere sind durch Kehlkopf-Rachen-Abstrich (Probang-Test) mit
Negativbefund auf Maul- und Klauenseuche untersucht worden;

b) die unter diese Bescheinigung fallenden Tiere sind mit Negativbefund serologisch auf MKSV-Antikörper
untersucht worden;

c) die unter diese Bescheinigung fallenden Tiere sind zumindest in den 14 Tagen unmittelbar vor ihrem
Versand zur Ausfuhr in einer amtstierärztlich überwachten Quarantänestation im Herkunftsland gehalten
worden, in der in den 21 Tagen vor der Ausfuhr kein Tier gegen die Maul- und Klauenseuche geimpft
worden ist und in die während dieser Zeit außer den zur Ausfuhrpartie gehörenden Tieren keine Tiere
eingestellt worden sind.

d) Die Tiere stammen aus folgenden Beständen, die als ,amtlich anerkannt frei von Tuberkulose, Brucellose
und Leukose‘ gemäß den Anhängen A und G der Richtlinie 64/432/EWG eingestuft wurden:

Nr. des Bestandes
Gesamtzahl
der Tiere

Zahl der ausgeführten
Tiere

Datum
der Untersuchung

“


